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Nds. MBl. Nr. 33/2023

D. MinisteriumfürSoziales,Arbeit,Gesundheit
undGleichstellung

 

Hilfennachden$$ 34 und35, 8 35 a Abs. 2 Nr. 4
und$ 41 SGB VIM;

FestsetzungdermonatlichenBarbeträge(Taschengeld)

RdErl. d. MS v. 24. 8. 2023- 301.23-51436-
- VORIS 21133-Bezug: RdErl. v. 24. 8. 2018 (Nds. MBl. S. 800), zuletztgeändertdurch

RdErl. v. 1. 12. 2022 (Nds. MBl. S. 1719)

- VORIS 21133 -1. Anlass
Nach $ 39 Abs. 2 SGB VIII umfassenLeistungenzumnot-

wendigenUnterhaltbei Hilfennach den$$ 34 und 35, $ 35 a
Abs. 2 Nr. 4 und $ 41 SGB VIaucheinenangemessenen
Barbetragzur persönlichenVerfügungdes Kindes, der oder
des JugendlichenoderjungenVolljährigen(Taschengeld).

2. RechtsgrundlageundAnwendungsbereich
Die in der Anlage abgedrucktenmonatlichenBarbeträge

fürKinder,JugendlicheundjungeVolljährigeinEinrichtun-
gen überTag undNacht(Heimerziehung)odersonstigenbe-
treutenWohnformensowie:bei intensiversozialpädagogi-
scher Einzelbetreuungwerdengemäß $ 39 Abs. 2 Satz 3
SGB VIM verbindlichfestgesetzt.Die Festsetzungfürjunge
Volljährigeberücksichtigt,dass auchdiesengemäß$ 41 i. V. m.
den $$ 34 und35, $ 35 a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII imEinzelfall
nochJugendhilfeleistungengewährtwerdenkönnen.

3. BarbeträgenachAltersstufen
Die monatlichenBarbeträgefür Kinderund Jugendliche

sindnachAltersstufengestaffelt.Berechnungsgrundlagefür
die Höheunddie StaffelungdermonatlichenBarbeträgefür
KinderundJugendlicheistderBarbetragfürjungeVolljährige
(sieheNummer4), vondemdie aus derAnlageersichtlichen
prozentualenAnteilefür die Altersstufenstaffelungfestge-
setztsind. Die mithilfeder festgesetztenprozentualenAnteile
berechnetenmonatlichenBarbeträgesind aufvolle 0,10 EUR
auf-oderabgerundet.

4. BarbetragfürjungeVolljährige
Berechnungsgrundlagefürdie Höhedes monatlichenBar-

betragesfürjungeVolljährigeistdie Regelbedarfsstufe1 nach
der Anlagezu 8 28 SGB XII, von der- wie aus derAnlage
ersichtlich- der aufvolleEUR auf- oderabgerundetepro-
zentualeAnteilvon 27 % festgesetztist.

5. AnpassungderBarbeträge
-Eine AnpassungderBarbeträgeerfolgtbeieinerAnderung

derRegelbedarfsstufe1 nachderAnlagezu 8 28 SGB XI.
6. ErhöhungderBarbeträge
6.1 Minderjährige,die den neuntenSchuljahrgangdurch-
laufenhabenoderdas Berufsvorbereitungsjahrmitzusätzli-
chemhandlungsorientiertenFörderkonzeptzumErwerbdes
Hauptschulabschlussesdurchlaufenhabenund

-
die-Schuleweiterbesuchen,umeinenSchulabschlussoder
einenweiterführendenSchulabschlusszu erwerben,

- eine Berufseinstiegsschulebesuchenoder an einerbe-
rufsvorbereitendenMaßnahmeteilnehmen
oder

- ein Ausbildungs-oder Arbeitsverhältnisaufgenommen
haben,

erhalteneinenBarbetragin Höhe des 1,5-fachendes fürdie
jeweiligeAltersstufegeltendenBarbetrages.
6.2 Junge Volljährige,die eine derin Nummer6.1 genann-
tenMaßnahmenbesuchen,erhalteneinemonatlicheZulage
von10,-EUR.

 

7. Auszahlungsverfahren
7.1 DerBarbetragsolldenjungenMenschenamMonatsan-
fang ausgezahltwerden.Aus pädagogischenGründenkön-
nen jedochauch kürzereAuszahlungszeiträumefüreinzelne
Jugendlichefestgelegtwerden.Kindernsollin derRegel der
BarbetraginwöchentlichenAbständenausgezahltwerden.
7.2

-
Es sollengewährtwerdenbeiEintritt

- bis zum10. einesMonatsdervolleBetrag,

- vom11. bis zum20. einesMonats2/3 des Betrages,

-
ab dem21. einesMonats1/3 des Betrages.

Bei Austrittsoll diese Regelung sinngemäßAnwendung
finden.
7.3 Bei Beurlaubungenbis zu vierWochensoll der Barbe-
tragweitergewährtwerden.Dies giltauchfürFreizeit-und
Ferienmaßnähmen.
7.4 Die Auszahlungdes Barbetragesist von der Einrich-
tungzu dokumentieren.
7.5 EinseitigeKürzungenoderder Entzug des Barbetrages
sindnichtzulässig.Der BarbetragsollnurimEinvernehmen
mitdem jungenMenschenfürSchadensregulierungen,Geld-
bußen,Geldstrafenoder sonstigeVerpflichtungenverwen-
det werden.Es soll daraufgeachtetwerden,dass in diesen
FällenTeilzahlungenerfolgen,damitdemjungenMenschen
ein Betragerhaltenbleibt,mitdemer seinenMindestbedarf
deckenkann.

8. Schlussbestimmungen
Dieser RdExrl. trittam 1. 1. 2024 in Kraftund mitAblauf

des 31. 12. 2028 außerKraft.Der BezugserlasstrittmitAb-
laufdes 31. 12. 2023 außerKraft,

An -

die Region Hannover,Landkreise,kreisfreienStädteundkreisange-
hörigenGemeindenmiteigenemJugendamt -

das NiedersächsischeLandesamtfürSoziales, Jugend undFamilie

- Nds. MBl.Nr. 33/2023 S. 651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage

Berechnungsgrundlage
Regelbedarfsstufe1

nachderAnlage 502,00 EUR
zu $ 28 SGB XI

Junge Volljährige
(ab demvollendeten 27 % 136,00 EUR

18. Lebensjahr)
Altersstaffelung:

Prozentualer Betrag
Anteil inEUR

3 Jahre 6 % 8,20

4 Jahre 6 % 8,20
5 Jahre 7 % 9,50
6 Jahre 10 % 13,60
7 Jahre 11 % 15,00
8 Jahre 13 % 17,70
9 Jahre 15 % 20,40

10 Jahre 18 % 24,50 _ i
11 Jahre 22 % 29,90

12 Jahre 26 % 35,40

13 Jahre 31 % 42,20
14 Jahre 35 % 47,60

15 Jahre 44 Vo 59,80

16 Jahre 52 % 70,70

17 Jahre 65 % 88,40
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